
 

 

Information 

Fachfrau/Fachmann Gesundheit Nachholbildung (FaGe NHB)  

Die Nachholbildung richtet sich an Personen, welche Berufserfahrung im Gesundheitswesen haben 
und einen eidgenössisch anerkannten Berufsabschluss erwerben wollen.  

Die Nachholbildung ermöglicht den Absolventinnen/Absolventen eine Teilzeitanstellung im 
Pflegebereich. Voraussetzung ist die Bereitschaft des Arbeitsgebers, einen solchen Arbeitsplatz zur 
Verfügung zu stellen. Berufsbegleitend werden an der Berufsfachschule Gesundheit und Soziales 
(BFGS) sowie bei der OdA GS Aargau in Brugg Module besucht, welche gezielt auf die reguläre 
Abschlussprüfung Fachfrau/Fachmann Gesundheit vorbereiten.  

persönliche 
Anforderungen  

− Sie sind bereit, Lerninhalte selbstständig und eigenverantwortlich 
aufzuarbeiten und können sich den zeitlichen Freiraum für Ihr Lernen 
neben familiären und sozialen Verpflichtungen, Schule und Praxis 
organisieren.  

− Sie sind in der Lage, theoretische Inhalte zu verstehen und berufliche    
Situationen zu reflektieren.  

− Sie sind kontaktfreudig, kommunikativ, physisch und psychisch belastbar 
und haben eine gute Beobachtungsgabe.  

formale  
Voraussetzungen  

− Sie haben das schriftliche Einverständnis von Ihrem Arbeitgeber, das QV 
im Betrieb absolvieren zu können. 

− Sie haben mindestens 5 Jahre Berufserfahrung bis zum Zeitpunkt der 
Abschlussprüfung, davon mind. 3 Jahre im Bereich Pflege und Betreuung 
(inkl. 2 J. Nachholbildung).   

− Sie verfügen über gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse 
(mindestens B1 gemäss europäischem Referenzrahmen für Sprachen).  
Berufsabschluss für Erwachsene - Kanton Aargau (ag.ch) 

− Das empfohlene Arbeitspensum im Pflegebereich einer Institution im 
Gesundheitswesen beträgt während der Dauer der Nachholbildung  
50-60%, je nach familiärem und sozialem Umfeld. 

− Es wird empfohlen, den Kurs «Allgemeinbildender Unterricht» (ABU) an 
der Berufsfachschule Gesundheit und Soziales Brugg oder im 
Bildungszentrum Liebegg Gränichen, vor Beginn der Nachholbildung FaGe 
abzuschliessen.  

− Sie haben die Zulassungsbestätigung vom Berufsinspektorat Bereich 
Gesundheit, Aarau  

Ausbildung − Beginn der Ausbildung ist Mitte August, sofern die Modulvereinbarung bis 
31. Juli bei der OdA GS Aargau eingereicht ist.  

− Die Ausbildung dauert mind. 2 Jahre, max. 4 Jahre.  
− Die Nachholbildung umfasst insgesamt 9 Module. Die detaillierten 

Modulbeschreibungen sowie die zeitliche Planung sind unter 
www.oda-gsag.ch publiziert.  

− Die Module beinhalten total 63 Schul- und 21 üK Tage (überbetriebliche 
Kurse) bzw. 24 Kurstage bei fehlendem Kinaesthetik-Zertifikat. 

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/berufsbildung_mittelschulen/bildung_fuer_erwachsene/berufsabschluss_fuer_erwachsene/berufsabschluss_erwachsene.jsp
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− Die BFGS-Schultage finden einmal pro Woche statt. Hinzu kommen 56 
Lektionen Selbststudium für definierte Arbeitsaufträge.  

− Nach Absolvierung der einzelnen Module wird eine Bestätigung 
ausgestellt. Das entsprechende Modul besteht aus BFGS-Schultagen und 
üK-Tagen zusammen und muss mind. zu 80% besucht sein.  

− Der Abschluss erfolgt jeweils im Frühling mittels regulärem 
Qualifikationsverfahren (QV). Das QV umfasst die zwei Prüfungsteile 
«Berufskenntnisse schriftlich» und «individuelle praktische Arbeit» (IPA) 
im Anstellungsbetrieb.  

− Die Ausbildung wird mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) 
Fachfrau/Fachmann Gesundheit abgeschlossen. 

Kosten  − Für das Vereinbarungsgespräch üK berechnet die OdA GS Aargau AG CHF 
50.-- 

− Bei Absolvierung aller Module betragen die Ausbildungskosten rund CHF 
4’500 (üK Tage und Lehrmittel). Diese werden den 
Absolventinnen/Absolventen oder, je nach Vereinbarung, dem 
Arbeitgeber direkt in Rechnung gestellt.  

− Die Kosten für den Berufsschulunterricht werden Absolventinnen/ 
Absolventen mit Wohnort ausserhalb des Kantons Aargau separat 
verrechnet. 

Schritte bis zum  
Ausbildungsbeginn 

1. Die Zulassung wird durch die Berufsinspektorin des Gesundheits- und 
Sozialbereiches, Kanton Aargau, Departement BKS erteilt.   
Postadresse: Departement Bildung, Kultur und Sport, Abteilung 
Berufsbildung und Mittelschulen, z. Hd. Frau Mirjam Hurtado, 
Berufsinspektorin Gesundheit und Soziales, Bachstrasse 15, 5001 Aarau.   
(mirjam.hurtado@ag.ch / 062 835 22 33)  

2. Nach der formalen Prüfung Ihres Gesuches erfolgt ein Beratungsgespräch 
bei der OdA GS Aargau in Brugg (die Einladung erfolgt automatisch, falls 
dem Gesuch durch das Departement BKS stattgegeben werden kann und 
Sie die kantonalen Gebühren von CHF 300.00 einbezahlt haben).  

3. Die Modulvereinbarung wird verbindlich festgelegt (inkl. Bestätigung des 
Arbeitgebers für die Durchführung der praktischen Prüfung), diese gilt 
gleichzeitig als Anmeldung bei der Berufsfachschule. 

 

Haben Sie Fragen?  

OdA GS Aargau, Badenerstrasse 9, 5200 Brugg, Telefon 056 460 71 30 

freddy.brouwers@oda-gsag.ch 

Vom Vorstand verabschiedet am 13.06.2013   

Überarbeitet von der Fachstelle am 09.02.2017  

 

 

 

mailto:mirjam.hurtado@ag.ch


FaGe NHB · Information · OdA GS Aargau AG  

Seite 3 von 3 

 

Februar 2024 · Team OdA GS Aargau AG · ch 


